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l. Auftrag
Am 10. September 2019 reichte der Stadtrat die Vorlage 20191154 betreffend Totalrevision
des Polizeireglements dem Einwohnerrat ein. Dieser wiederum übenryies die Vorlage an sei-
ner Sitzung vom 25. September 2019 gestützt auf $ 56 i.V.m. $ 26 des Geschäftsreglements
der Kommission Gemeindeordnung und Reglemente (nachfolgend GOR genannt) zur Vorbe-
ratung.

Auf entsprechenden Antrag der GOR (Vorlage 20191154a) gründete der Einwohnerrat an
seiner Sitzung vom 25. Juni 2020 eine Spezialkommission Polizeireglement und übenruies
neu dieser Kommission die Vorlage 20191154 zur (weiteren) Vorberatung.

2. Vorgehen
Mit E-Mail vom 26. September 2019 forderte der GOR-Präsident - entsprechend den Voten
im Rat bei der Übenreisung - bei der zuständigen Stadträtin Regula Nebiker eine Synopse
an, die das alte und neue Recht gegenüberstellt. Gleichentags orientierte der GOR-Präsident
die GOR über das geplante Vorgehen mit 2 Lesungen und jeweils vorgehendem Einholen
von Fraktionsmeinungen. Gegen dieses Vorgehen wurde nicht opponiert. Am 19. Dezember
2019 erhielt der GOR-Präsident die Synopse. Am 9. Januar 2020 leitete er diese weiter an
die GOR-Mitglieder zwecks Einholung Fraktionsmeinungen.

Die GOR beriet in der Folge das Reglement in einer 1. Lesung in 6 je 3-4 stündigen Sitzun-
genam 4.,18. und25. Februar2020, am 10. Mä'z2020 sowieam 5. und12.Mai2020.
Ebenfalls anwesend waren Stadträtin Regula Nebiker und der Bereichsleiter Sicherheilsozi-
ales, René Frei; Protokollführte Samira Auer. Infolge des Corona-Notstandes wurden die
Beratungen ab Mitte März bis Ende April 2020 unterbrochen und die entsprechenden Sitzun-
gen abgesagt resp. nicht einberufen.

Die 1.. Lesung konnte am 12. Mai 2020 abgeschlossen werden. Die GOR nahm umfangrei-
che Anderungen im Polizeireglement vor. Das Ergebnis dieser Beratung wurde in Form einer
modifizierten Synopse bei den Fraktionen mit Frist bis 30. Juni 2020 in Vernehmlassung ge-
geben.

Da per 30. Juni 2020 die Legislatur endete und das Geschäft daher von der <neuen> GOR
hätte weiterberaten werden müssen mit zumindest teilweise anderer Besetzung, somit ein
erheblicher Wissensverlust stattgefunden hätte, erstattete die GOR am 27. Mai 2020 Zwi-
schenbericht an den Einwohnerrat und beantragte die Gründung einer Spezialkommission
Polizeireglement und Übenreisung des Geschäfts zur weiteren Beratung an diese Kommis-
sion, wobei dem Büro beantragt wurde, die (mit ganz wenigen Ausnahmen) gleichen Mitglie-
der und Ersatzmitglieder in gleicher Funktion in die Spezialkommission zu wählen, die be-
reits in der <alten> GOR Einsitz nahmen (Vorlage 20191154a). Der Einwohnerrat stimmte
diesem Vorgehen am 25. Juni 2020 zu, das Büro wählte in der Folge die von der GOR resp.
den Fraktionen beantragten Mitglieder.

Die Spezialkommission Polizeireglement beriet in der Folge in 2 je ca.2.5 stündigen Sitzun-
gen in 2. Lesung das Polizeireglement erneut am 8. und 15. September 2020. Ebenfalls an-
wesend waren erneut Regula Nebiker (nur 8. September) und René Frei; Protokollführte Oli-
ver Britt. Ende 2020 wurden die Sitzungsprotokolle sowie die Vergütung von 3 (für den Präsi-
denten 6) Zusatzstunden (als teilweise Kompensation von ausgefallenen Sitzungen und der
damit verbundenen Mehrarbeit) auf dem Zirkularweg genehmigt (6 Ja, 1 Enthaltung).



Kein Mitglied der Kommission trug konkrete Anderungswünsche aus den Fraktionen nach
der Vernehmlassung in die 2. Lesung ein. Die Spezialkommission nahm in der 2. Lesung ei-
nige Detailkorrekturen insbesondere formeller Natur noch vor und beriet den Ordnungsbus-
senkatalog nochmals intensiv, wobei hierbei auch materielle Änderungen beschlossen wur-
den. Die Spezialkommission beschloss schliesslich mit Schlussabstimmung vom 15. Sep-
tember 2020 einstimmig, dem Einwohnerrat die.Genehmigung des Polizeireglements mit den
von GOR und Spezialkommission beantragten Anderungen gemäss beiliegender Synopse
zu beantragen.

Mit Rückkommensantrag und Zirkularbeschluss vom 5.-9. Oktober 2O2O (6 Ja-Stimmen, 1

Mitglied ohne Antwort) wurde in $ 57 die zusätzliche Anpassung von zwei weiteren Regle-
menten beschlossen, deren Anpassung bei der Beratung irrtümlich vergessen ging.

Da die GOR resp. die Spezialkommission zahlreiche Änderungen an der stadträtlichen Vor-
lage unternahm, ersuchte der Kommisionspräsident den Kanton Basel-Landschaft am 17.
September 2020 um eine erneute Vorprüfung des Kantons. Die Antwort auf diese Vorprü-
fung traf am 16. Oktober 2020 bei der Stadtveruvaltung ein, wurde jedoch erst am 25. No-
vember 2020 dem Kommissionspräsidenten auf Nachfrage hin zugestellt. Gemäss kantona-
ler Vorprüfung ist das Reglement genehmigungsfähig, jedoch wurden einige Anpassungen
angeregt. Der Vorprüfungsbericht wurde in der Spezialkommission in Zirkulation gesetzt,
eine nochmalige Aufnahme der Beratung wurde nicht beantragt.

ln der Folge beriet die Spezialkommission auf dem Zirkulanrveg bis 31. Dezember 2020 den
vorliegenden Kommissionsbericht und verabschiedete diesen mit 6-Ja Stimmen. 1 Mitglied
blieb ohne Antwort (Enthaltung).

3. Beratung / gew¡chtige Änderungen
3.1. Gesamtwürdigung

Das bisherige Polizeireglement ist über 40 Jahre alt, dasjenige über die Hundehaltung über
25 Jahre. lnsbesondere im Polizeireglement sind viele Bestimmungen veraltet, sowohl in der
Formulierung wie inhaltlich, auch die Schwerpunktsetzung der Regelungen - was wird gere-
gelt, was wird nicht geregelt, obwohl Regelungsbedarf bestünde - ist nicht mehr zeitgemäss.
Die von der Venvaltung resp.dem Stadtrat initiierte Totalrevision ist daher auf jeden Fall zu
begrüssen. Wenngleich umfangreiche Änderungsanträge gestellt werden, soll dies nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass mit der stadträtlichen Vorlage ein grundsätzlich guter und praxis-
tauglicher Entwurf für ein neues Polizeireglement dem Rat vorgelegt worden ist, der offen-
sichtlich auf einer grossen Arbeit der Venrualtung beruht. Er diente auch als hervorragende
Basis für die Kommissionstätigkeit. Dass die GOR resp. Spezialkommission nur wenige An-
derungsanträge grundsätzlicher Natur stellt, sondern oft formaler Natur, zeigt auf, dass der
stadträtliche Entwurf inhaltlich über weite Strecken auf grosse Akzeptanz in der Kommission
gestossen ist.

Nicht erfreut war die Kommission jedoch darüber, dass es der stadträtlichen Vorlage teil-
weise an der nötigen juristischen Präzision und Stringenz gemangelt hat. Wenngleich dies
sicher teilweise damit erklärt werden kann, dass die Kommission hohe Ansprüche stellte, zu-
mal mehrere Juristen in der Kommission Einsitz nahmen, ist doch auch Wert auf die Fest-
stellung zu legen, dass gerade beim Polizeireglement, das nicht nur Grundlage für das Zu-
sammenleben in unserer Stadt bildet, sondern insbesondere in juristischer Hinsicht auch die
Basis für strafrechtliche Sanktionen darstellt, juristisch unklare oder gar fehlerhafte Formulie-
rungen zu vermeiden sind. lnsbesondere im Bereich der Strafen und des Strafverfahrens
wurde die notwendige Sorgfalt vermisst, so wies z.B. der Ordnungsbussenkatalog Wider-
sprüche zu den Strafbarkeitsbestimmungen und -verbotsnormen auf (2.8. hätten Verhaltens-
weisen mit Ordnungsbussen sanktioniert werden sollen, die im Polizeireglement nicht für
strafbar, teilweise nicht einmal für verboten erklärt worden sind), und der Venueis im
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verfahren auf übergeordnetes Recht wäre beschränkt hilfreich gewesen, da zumindest teil-
weise das Strafuerfahren auch kommunalzu regeln ist und die Stadt Liestaldies auch im
Verwaltungs- und Organisationsreglement getan hat, diese Bestimmungen aber ihrerseits
nicht mehr mit dem kantonalen Recht übereinstimmen. Ebenso wurde seitens der Exekutive
die Chance versäumt, mit dem Polizeireglement auch die Straf- und Strafverfahrensbestim-
mungen in allen anderen Reglementen zu harmonisieren. Diese Mängel hat die Kommission
nun allesamt beseitigt, was aber für die Kommission und insbesondere dessen Präsidenten
sehr zeitaufwändig war.

All dies solljedoch wie en¡rähnt nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den übrigen Teilen,
die die grosse Mehrheit des Polizeireglements ausmachen, die Vorlage 20191154 bereits ein
gutes Niveau aufwies und in diesem Bereich die Anderungsanträge der Kommission mehr
politischer und formaljuristischer Natur sind, als denn grundsätzlich inhaltlicher Art. So waren
auch die meisten Neuerungen gegenüber dem aktuell noch gültigen Polizeireglement nicht
grundsätzlich inhaltlich bestritten, sondern eher in den Details.

3.2.Schwerpunkte der Beratung und Änderungsanträge in polit. Hinsicht

Da die GOR resp, die Spezialkommission zahlreiche Anderungsanträge stellt, soll diesbe-
züglich auf die diesem Bericht beiliegende Synopse verwiesen werden, in welcher jeder An-
derungsantrag auch begründet wird. lm vorliegenden Bericht sollen kuz die Schwerpunkte
der Beratung in politischer Hinsicht wiedergegeben werden, auch dann, wenn dies zu keinen
(oder nur formalen) Anderungsanträgen führte.

a

a

$ 2 Abs. 3 (Vorlage SR): Ein allgemeines Verbot für bestimmte Verhaltensweisen
(ausserhalb öffentlicher Anlagen) wird als zu grosse Einschránkung der persönlichen
Freiheit angesehen und soll daher nicht eingeführt werden

$ 5 Abs. 3 und 4: Die Auslagerung von hoheitlichen Funktionen an Private, ins-
besondere auch die Bussenausstellung im ruhenden Verkehr durch Private, wurde in

der GOR kontrovers diskutiert. An dieser Grundsatzfrage solljedoch nicht die Revisi-
on des Polizeireglements scheitern, weshalb die GOR beantragt, dass der Entscheid,
ob und wenn ja welche hoheitlichen Aufgaben an Private ausgelagert wird, vom Ein-
wohnerrat und nicht vom Stadtrat zu treffen ist. Die kantonale Vorprüfung hat darauf
hingewiesen, dass gemäss $ 52 Abs. 1 des kantonalen Polizeigesetzes ohnehin nur
nicht-hoheitliche Aufgaben an Private delegiertwerden können. Die nun in Abs. 3
vorgesehene Regelung, dass der Einwohnerrat über die Delegation gemeindepolizei-
licher Aufgaben an Private entscheidet, würde vom Kanton nur mit Vorbehalt geneh-
migt. Nach aktuellem kantonalen Recht wäre eine solche Auslagerung ohnehin unzu-
lässig. Zu beachten ist jedoch, dass $ 52 Abs. 2 Polizeigesetz auch die Auslagerung
von Ordnungsbussen an Private ermöglicht. Dabei handelt es sich nach Auffassung
der Kommission jedoch um eine hoheitliche Tätigkeit, deren Auslagerung nach $ 52
Abs. 2 Polizeigesetz zulässig ist, die Kommission den Entscheid über die Auslage-
rung aber dem Einwohnerrat vorbehalten möchte, weshalb die Kommission - trotz
den Bedenken des Kantons - am Anderungsantrag festhält. Logischenrveise könnte
der Einwohnerrat nur jene Aufgaben an Private delegieren, zu deren Delegation eine
Gemeinde nach kantonalem Recht überhaupt befugt ist.

S 1 1 / S 13 Abs. 2: Dass es (leider) notwendig ist, Platzverweise bei besonderen Si-
tuationen erteilen zu können, auch das eher neuzeitliche Phänomen von Gaffern an
Unfallstellen zu regeln ist, wie auch eine Freiheitsbeschränkung bei in der Urteils-
fähigkeit eingeschränkten Personen, war unbestritten, wobei letzteres - analog zur
Regelung im Enruachsenenschutzrecht nach ZGB - nur bei einer Eigen- oder Fremd-
gefährdung erlaubt werden soll, nicht aber nur bei z.B. anstössigem Verhalten.

a
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a $ 14 (neu $ 14 Abs. 1): Ob Anstössiges oder Ärgernis erregendes Verhalten
überhaupt verboten werden soll, war in der GOR hoch umstritten und ein Strei-
chungsantrag wurde mit 4:3 Stimmen abgelehnt. Die Gegner der Bestimmung wiesen
darauf hin, dass dieser Begriff höchst auslegungsbedürftig sei und sehr unterschied-
lich interpretiert werden kÖnne, zudem seies nicht Aufgabe des Staates, übermässi-
ge Verhaltensvorschriften aufzustellen, es sei Toleranz zu üben. Die Befürworter der
Bestimmung (auch Venrualtung und Stadtrat setzten sich stark für die Bestimmung
ein) wiesen darauf hin, dass es nun malgrob störende Verhaltensweisen geben wür-
de, die nicht unteer eineranderen Bestimmung subsumiert werden können und hier-
für eine rechtliche Grundlage benötigt werde, zudem werde bereits heute verhältnis-
mässig vorgegangen und zunächst ermahnt oder ven¡rarnt, das Verbot (und die
Strafbarkeit) seivor allem für renitente Personen erforderlich. lm Sinne einer Kom-
promisslösung beschloss die GOR, den Paragrafen zu belassen, die Strafbarkeit
aber auf den wiederholungsfallzu beschränken (vgl$ 52 Abs. 1 lit. e), d.h. wenn eine
Person ein als anstössig empfundenes Verhalten trotz Ermahnung fortsetã, insoweit
besteht auch eine gewisse inhaltliche Nähe zu g 8.

$ 16: Die kommunale Regelungsmöglichkeit von Drohnen ist stark eingeschränkt und
erschöpft sich im Wesentlichen in einer Beeinträchtigung der Ruhezeiten.

$ 19 Abs. 2 und 3 (neu $ 14 Abs. 2) I S 22 Abs. 1: Verbote sind massvoll zu verhän-
gen. Urinieren und Spucken sollte nur dort verboten werden, wo es wirklich stört,
d.h. im Siedlungsgebiet. Dasselbe gilt für Einschränkungen des Musizierens.

$ 23: Das Bettelverbot war in der Kommission grundsätzlich unbestrittèn. Die Dis-
kussionen und Änderungen sind juristischer, nicht inhaltlicher Natur.

S 25 / $ 35 (neu $ 26): Ahnlich wie g 14 war auch diese Bestimmung betr. Gefahr
und Unordnung auf Privatgrund in der GOR sehr umstritten, ein Streichungsantrag
wurde mit 4:3 zunächst abgewiesen. Vor allem die Regelung der Unordnung war um-
stritten. Dass der Artikel gleichwohl gestrichen werden soll, liegt daran, dass der ln-
halt von $ 25 und $ 35 in einem neuen $ 26 kombiniert werden soll. Die Gründe für
den Eingriff in das Grundeígentum wurden aber gegenüber der stadträtlichen Vorlage
eingeschränkt (Gefahr für Tiere oder Umwelt genügt nicht / Unordnung muss öffentli-
ches Argernis darstellen). Die Argumente für und gègen den Paragrafén waren ähnli-
che wie zu $ 14. Auch hier wurde beschlossen, eine Strafe nur im Wiederholungs-
Á/úeigerungsfallvozusehen (vgl g 52 Abs. 1 lit. m)

$ 28: Die Regelung der Nachtruhe wurde intensiv diskutiert. Bisher galt zur Winter-
zeit Nachtruhe von 22 bis 06 Uhr, zur Somme rzeí|23 bis 06 Uhr je in ganz Liestal.
Gemäss Vorlage Stadtrat endet die Nachtruhe von Montag bis Samstags um 06 Uhr
(unverändert), am sonntag erst um I uhr (zwei stunden später), sie beginnt ganzjäh-
rig um 23Uhr, ausser in den Quartieren, wo sie von Montag bis Freitag um22Uhr
beginnt, womit die Nachtruheregelung erheblich von der bisherigen Regelung ab-
weicht. Ein Antrag, nicht zwischen Quartieren und Zentrum zu unterscheiden und die
Nachtruhe generell um 23 Uhr beginnen zu lassen (wie es bisher ist, allerdings nur
zur Sommezeit), wurde mit Stichentscheid des Präsidenten abgewiesen (beizuvor
3:3 stimmen und 1 Enthaltung), Auschlag gebend war, dass die meisten Gemeinden
eíne Nachtruhe ab 22 Uhr kennen und eine Ausdehnung im Winter auf 23 Uhr kei-
nem Bedürfnis entspricht.

$ 32 Abs. 1: Der Vorschlag des Stadtrats bezüglich Feuerwerk entspricht im Wesent-
lichen der bisherigen Regelung. Sowohl ein komplettes Verbot wie auch eine Aus-
dehnung auf bewilligungsfreies Abbrennen zu anderen Zeiten (31.7 .11.8., 31 .1211.1 .)
wurde intensiv diskutiert, aber letzlich venrvorfen, so dass kein Anderungsantrag ge-
stellt wird.

a

a

a

a

a

a
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$ 32 Abs. 2: Das Steigenlassen von Himmelslaternen soll infolge der hohen
Brandgefahr und Verletzungsgefahr für Tiere explizit verboten und unter Strafe ge-
stellt werden. Damit wird die kantonale und wenig praxistaugliche Regelung von g 2
BNPG i.V.m. $ 20 BNPG konkretisiert und verschärft. Dies war in der GOR unstrittig.

$ 33: Da die neuen Regelungen über Lichtemissionen zahlreiche übliche und harm-
lose Weihnachtsbeleuchtungen verboten hätten, soll eine zusätzliche Bestimmung für
dekorative Beleuchtung (wie z.B. Weihnachtsbeleuchtung) geschaffen werden. Die
Ausnahmeregel als solche war unbestritten, strittiger war, wann dekorative Aussen-
beleuchtung leuchten resp. nicht leuchten darf. Mit dem aktuellen Vorschlag darf sie
nur zwischen Abenddämmerung und Mitternacht leuchten, nicht tagsüber, nicht
nachts und nicht in der Morgendämmerung.

Eine Ausdehnung der Regelung auf andere Tiere (statt nur Hunde), insbesondere
Reittiere, wurde geprüft. Da jedoch aufgrund eidgenössicher und kantonaler Gesetz-
gebung kaum Regelungsmöglichkeit besteht, und darüber hinaus auch kein konkreter
Regelungsbedarf ersichtlich ist, sollen weitere Tiere nicht im Polizeireglement gere-
gelt werden.

$ 49 Abs. 2 / S 50 Abs. 1+3 (neu $ 48 Abs. 2 und 3 / S 49 Abs. 2): Wer (fast) gratis in
Liestal dauerparkiert und nicht wenigstens alle 48 Stunden die Rechtmässigkeit des
Parkierens überprüft, soll, wenn sein Fahzeug nachträglich oder vorübergehend be-
hindert, die Kosten für die Abschleppung tragen. Nach eingehender Diskussion in 2.
Lesung wurde dieser Grundsatz - mit präziserer Formulierung - beibehalten.

$ 50 (neu $ 49): Nicht nur wessen Fahrzeug den Verkehr oder die Schneeräumung
behindert, sondern generellwessen Fahzeug Verkehr, Strassen- und Leitungsunter-
halt (Schneeräumung inbegriffen), soll abgeschleppt werden. Die Kosten hierfür sol-
len aber nur beiVerschulden vom Privaten getragen werden (2.8. Missachtung Park-
verbot, Missachtung Übenruachungspflicht, vor angekündigtem Schneefalletc.)

Ðie Bussen im Ordnungsbussenkatalog wurden vereinheitlicht auf nur drei Bussen-
höhen und nach den Kategorien schwer (Beeinträchtigung von Menschen an
Leib/Leben/Gesundheit), mittelschwer (Beeinträchtigung von Eigentum) und leicht
(keine Beeinträchtigung von Menschen oder Eigentum) unterschieden.

$ 4 Abs. 2 (Vorlage SR) und divese weitere Stellen, $ 57 Abs. 2lil. aZiff . L3 (Vorla-
ge Kommission): Die in der Stadt Liestal bisher praktizierte Regelung, nicht im Reg-
lement, sondern in der Verordnung oder durch Beschluss im Einzelfall Verfügungs-
kompetenz an einen Bereich zu delegieren, widerspricht $ 77 Gemeindegesetz,
weshalb diese Zuordnung bereits im Reglement vozusehen ist und auch das VwOR
entsprechend zu ändern ist. Auch weitere Reglemente sollten überprüft werden.

$ 53 (neu S 52), Anhang (OBK): Die Strafbestimmungen sind in der stadträtlichen
Vorlage zu wenig präzise umschrieben, was gegen das Legalitätsprinzip verstösst
und ganz davon abgesehen nicht nutzerfreundlich ist. Zudem stimmten Ordnungs-
bussenkatalog (OBK) und Strafbestimmungen nicht überein, im OBK waren Verhal-
tensnormen unter Strafe gestellt, die in $ 53 (neu $ 52) gar nicht unter Strafe gestellt

a

a

a

a

a

3.3.Schwerpunkte der Beratung und Änderungsanträge in jurist. Hinsicht
Darüber hinaus wurden auch diverse Anpassungen juristischer Art vorgenommen, wobei er-
neut auf die Synopse ven¡riesen werden soll. Mehrheitlich handelte es sich dabei um formale
Anpassungen.

Folgende Anpassungen juristischer Natur sind von gewisser Tragweite:
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waren (wie 2.8., aber nicht nur, Verordnungsverstösse). Dies ist formal unzulåssig,
ein vorher nicht strafbares Verhalten kann nicht durch Ordnungsbusse für strafbar er-
klärt werden (wohingegen es umgekehrt.ohne Weiteres zulässig ist, ein strafbares
Verhalten nicht mit Ordnungsbusse zu belegen, sondern im ordentlichen Verfahren
abzuhandeln.

$ 53 Abs. 2 (neu $ 53-55, $ 57 Abs. 2lil. aZiff . 4-6): Das Stratuerfahren hätte ge-
mäss Stadtratsvorlage nicht im Polizeireglement geregelt werden sollen, sondern auf
kantonales Recht verwiesen werden. Da das kantonale Recht aber verschiedene
Strafverfahrensformen (ordentliches und Bussenanerkennungsverfahren)und ver-
schiedene Strafbehörden (Bussenausschuss, gesamter Stadtrat) kennt und es den
Gemeinden überlässt, im Reglement selbst zu definieren, was zur Anwendung ge-
langt, war der Venryeis wenig hilfreich. Dies gilt umsomehr, als dass die Stadt Liestal
im Verwaltungs- und Organisationsreglement entsprechende Vorschriften schon er-
lassen hat, auf die aber im Polizeirêglement nicht venruiesen wurde und die überdies
nicht mehr dem aktuellen Gemeindegesetz entsprechen. Das Strafuerfahren wäre
somit in der stadträtlichen Vorlage lückenhaft und widersprüchlich geregelt worden,
was zu vermeiden ist.

$ 57 Abs. 2 lit. b-l: Der Stadtrat hat es versäumt, mit dem Polizeireglement die in an-
deren Reg lementen festgehaltenen Straf besti mm u n gen u nd Strafuerfah rens be-
stimmungen zu aktualisieren und zu harmonisieren und den aktuellen Wildwuchs
und Widersprüchlichkeit zu beenden. Auch dies soll mit den beantragten Anderungen
korrigiert werden.

3.4. Stellungnahme zu den stadträtlichen Anträgen
Der Stadtrat beantragte dem Einwohnerrat die Genehmigung des neuen Polizeireglements
gemäss seinem Entwurf. Die Spezialkommission Polizeireglement beantragt dem Einwoh-
nerrat aus den dargelegten Gründen, den stadträtlichen Entwurf nur zu genehmigen, wenn
die diversen Ander.ungsanträge von GOR und Spezialkommission gemäss beiliegender Sy-
nopse vorher (Einzelanträge) oder in globo gutgeheissen worden sind. Das Polizeireglement
in der unveränderten stadträtlichen Entwurfsfassung kann nicht unterstütã werden.

Der Stadtrat beantragt die lnkraftsetzung durch den Einwohnerrat per 1. Januar 2020. Davon
abgesehen, dass diese Frist verpasst wurde, ist im Reglement selbst in $ 56 (Version Stadt-
rat) resp. $ 58 (Version Kommission) vorgesehen, dass der Stadtrat das lnkrafttreten be-
stimmt. Entsprechend sollte der Einwohnerrat nicht über das lnkrafttreten beschliessen,
wenngleich eine zeitnahe lnkraftsetzung auch während des Kalenderjahres (aber nicht rück-
wirkend) empfohlen wird.

ln den Anträgen 2 und 3 beantragt der Stadtrat die Aufhebung von zwei Reglementen. Die
Aufhebung dieser Reglemente ist jedoch bereits im Polizeireglement in $ 55 ($ 57 Abs. 1

neu) vorgesehen, eine separate Beschlussfassung nicht nötig.

Das Postulal20151196 <<für e suubers Lieschtel> ist mit dem Polizeireglement erfüllt und
kann abgeschrieben werden.

Zusätzlich beantragt die Spezialkommission Polizeireglement die Auflösung der Spezial-
kommission, da der mit der Gründung der Spezialkommission verfolgte Zweck mit vorliegen-
den Bericht erfüllt ist ($ 28 Abs.4 Geschäftsreglement).

3.5. Weitere Empfehlungen

Der GOR sind im Rahmen der 1. Lesung diverse Reglemente und Verordnungen aufgefal-
len, die einer Anpassung bedürften, sei es generell oder aufgrund des lnkraftsetzens des
neuen Polizeireglements. lm Sinne von nicht bindenden Empfehlungen regt die Spezial-
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kommission Polizeireglement beim Stadtrat an, Anderungen resp. Aufhebungen insbesonde-
re folgender Reglemente und Verordnungen zu prüfen:

Reglemente
- Strassenreglement vom 11. Mai 1970 (ESL 430.1): Dieses Reglement basiert auf

dem kantonalen Strassengesetz von 1916. Dieses wurde jedoch 1986 aufgehoben
und durch ein neues Gesetz ersetzt. Das Strassenreglemènt ist mit diesem neuen
Gesetz teilweise mutmasslich nicht kompatibel, insbesondere existieren zahlreiche
Verweise auf kantonales Recht, das mittlenøeile aufgehoben ist (Strassengesetz,
Baugesetz, Organisationsgesetz etc.). Da das Reglement 50 Jahre alt ist, erscheint
eine Überarbeitung ohnehin als empfehlenswert.

- Reklamereglement vom 'lg. Dezember 2012 (ESL 481.1): Verordnungsverstösse sind
neu nicht mehr strafbar. Soll dies wieder strafbar werden, ist das Reklamereglement
zu ändern, z.B. ähnlich zu $ 52 Abs. 2 des vorliegenden Reglements (je i.V.m. den
dort genannten Paragrafen)

- Erlass eines Taxireglements oder einiger Bestimmungen zu Taxis in einem anderen
Reglement (2.8. Strassen- oder Polizeireglement). Die Grundzüge des kommunalen
Taxiwesens, soweit nicht kantonal geregelt, sínd in Reglementsform zu erlassen.
Dies gilt insbesondere für Strafbestimmungen.

- Anpassung aller übrigen Reglemente analog zu $ 4 Abs. 2 und $ 57 Abs. 1 lit. a: Zu-
weisung der Verfügungskompetenz an den Geschäftsbereich

Verordnungen
- Aufhebung oder Anpassung der Verordnung über Taxistandplälze (700.14) - seit

1.1.2013 ist ein kantonales Taxigesetz in Kraft, das mit der kommunalen Taxiverord-
nung mutmasslich nicht kompatibel ist

- Anpassung der Verordnung zum Ven¡valtungs- und Organisationsreglement (140.11)
aufgrund der in $ 57 beschlossenen Anderung des Verwaltungs- und Organisations-
gesetzes

- Anpassung der Weisung über das Schiessen am Banntag (700.112): Überführung in
eine Verordnung, Regelung des Barbaraschiessens (vgl. $ 15 Abs. 1)

- Anpassung (Ergänzung) der Fasnachtsverordnung gemäss $ 20 Abs. 3
- Anpassung der Gebührenverordnung zum Polizeireglement (2.8. Regelung Hunde-

gebühren, Streichung Marktgebühren, da in Marktverordnung geregelt)

Diese Liste ist nicht abschliessend, sondern führt lediglich diejenigen Reglemente und Ver-
ordnungen auf, die bei der Bearbeitung des Polizeireglements aufgefallen sind.
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4. Anträge der Spezialkommission Polizeireglement
Die Spezialkommission Polizeireglement beantragt dem Einwohnerrat daher einstim-
mig wie folgt zu beschliessen:

1. Der Einwohnerrat genehmigt sämtliche Anderungsanträge der Spezialkommission
Polizeireglement zum Polizeireglement gemäss beiliegender Synopse.

2. Der Einwohnerrat genehmigt das Polizeireglement (ESL 700.1) mit den zuvor be'
schlossenen Anderungen. Er überlässt das lnkrafttreten dem Entscheid des Stadt-
rats.

3. Der Einwohnerrat schreibt die Anträge 2 und 3 des Stadtrats in seiner Vorlage vom
10. September 2019 (Ausserkraftsetzung Hunde- und Vergnügungsreglement) als
gegenstandslos geworden ab.

4. Der Einwohnerrat schreibt das Postulat 2015/196 <für e suubers Lieschtel> als erfüllt
ab

5. Der Einwohnerrat löst die Spezialkommission Polizeireglement per sofort auf.

Liestal, den 5. Januar 2021
Für die Spezialkommission Polizeireglement

/q.ç"4L(
Stefan Fraefel
Präsident

Beilage (integraler Bestandteil des vorliegenden Berichts):

Synopse mit Änderungsanträgen GOR / Spezialkommission Polizeireglement vom 9. Okto-
ber 2020

Weitere Beilage

Bericht kantonale Vorprüfung vom 14. Oktober 2020
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Stadt Liestal
Einwohnerrat
GOR / Spezialkommission Polizeireglement

Anhang [ - Ordnungsbussenkatalog gemäss 856 Abs. 3 Polizeireglement der Stadt Liestal

Kommentar:
Die GOR sprach sich in einem Grundsatzentscheid dafür aus, nur 3 Bussenhöhen zu ver-
wenden (CHF 100.-/CHF 200.--/CHF 300.--) für leichte, mittelschwere und schwere Ord-
nungswidrigkeiten und Verordnungsversfösse separaf aufzuführen und die Bussen entspre-
chend anzupassen. Die Einstufung in diese dreiKategorien war insbesondere beim Lärm-
schutz, Feuenuerk, der Leinenpflicht und der <Banntagsbusse>r umstritten (2 oder mehr Ge-
genstimmen, teilw. Stichentscheid Präsident).

ln der 2. Lesung kam die Spezialkommrssron auf die Einstufung der Ordnungsöussen zurück
und beschloss zunächst, an den drei Stufen festzuhalten, die Schwere des VersfossesTê-
doch wie folgt zu objektiveren.
O rd n u ng sw idrig ke ite n gelte n

. a/s schwer, wenn diese zu einer Beeinträchtigung oder Gefährdung von Menschen
(Leib/Leben/Gesundheit) führen oder führen können ;

. a/s mittelschwer, wenn diese zu einer Beeinträchtigung oder Gefährdung von (öffentli-
chem oder privatem) Eigentum führen oder führen können;

. a/s leicht, wenn keines der obgenannten Kriterien zutrifft.
Dabei sollte eine mögliche Beeinträchtigung nicht schon gegeben sein, wenn sich dies ir-
gendwie theoretisch sich aus dem Regelversfoss ergeben könnte, sondern nur wenn sich
dres schon aufgrund des durch das Verbot geschützten Rechfsgufs ergibt.

Dies führte in der Folge zu diversen weiteren Anpassungen im OBK, auch von der GOR in 1

Lesung besch/ossene Anderungen wurden dabeiweitgehend rückgängig gemacht oder ins
Gegenteilverkehrt. Die neuen Anderungen erfolgten dagegen grundsätzlich einstimmig, Ie-
diglich Z¡ff. 1.03 war umstritten (CHF 100/200). Vereinheitlicht wurden die Bestimmungen
über Lichtemissionen und Lärm (ausserhalb der Ruhezeiten): Stellt man auf die Gefährdung
wie oben beschrieben ab, macht die Aft der Lichtquelle keinen Unterschied (in allen Fällen
keine Gefährdung), und die Herkunft des Lärms (gewerblich oder privat) auch nicht (in bei-
den Fällen Gesundheitsgefährdung durch mangelnde Ruhe gegeben). Die Spezialkommis-
srbn rsf sich bewussl dass auch diese Einteilung durchaus diskutabel ist. Letztlich rsf die
Bussenhöhe immer eine Ermessensfrage und mehrere Höhen können richtig sein, gleich-
wohl ist am Sch/uss ein Entscheid für eine Bussenhöhe nötig. Zu betonen rsl dass das Ord-
nungsóussenvertahren fakultativ isf, es können daher im normalen Verfahren höhere oder
tiefere Eussen ausgefällt werden, wenn die Verwaltung/Polizei die Ordnungsbusse a/s zu
hoch oder tief einstuft.

Sprachliche Angleichung der im OBV strafbaren Verstösse enfsprechend der Formulierung
in $ 52 Abs. 1

Entsprechend der Anderungen des Polizeireglements fällt alt Ziff. 1.01 weg, da óereÍs das
Verbot wegfällt. Alt Ziff. 5.01 fällt weg, da gemáss Stadtrat irrtümlich aufgenommen. Hinge-
gen sollen einige weitere Straftaten per Ordnungsbusse geahndet werden können.

tffi**
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Seite 42l45

Anhang [ - Ordnungsbussenkatalog gemäss $ Abs. 3 Polizeireglement der Stadt Liestal

A. Verstösse gegen $ 52 Abs. 1 Polizeireglement

Missaehten und des Kensumatiensverbets ven Alkehel eder Tabak
ffi

{-€+ {€o-
1.01
1-02

Missachten von M Zutritts- und Aufenthalts-
verboten oder -einschränkungen
S 2 Abs. 3 Pol Reqlement

100.-

1.02
1-03

l¡¡ssaehtun*Missachten ven pol izeilichenr Anordnungen
I I Pol Reolement

100.--

1.03
+ß4

Mis€âchtungMissachten potizeili€her Platzverweis
S 11 Abs. 1 Pol Reqlement

200.-

1.04
1=05

Nach behördlicher Ermahnung fortgesetztes Anstössiges oder Arger-
nis erregendes Verhalten in der Öffentlichkeit
S 14 Abs. I Pol Reolement

100.-

1.05
1-0ê

Stören von öffentlichen Veranstaltun gen
S 14 Abs. I Pol Reolement

100.--

r.06
1-09

l+¡flienen Spucken oder Verrichten der Notdurft im
des Siedlungsgebiets

Raum
100.--

14 Abs. 2 Pol lement
Missaehtung des Flugverbetes unbemannter tuft und Medellluftfahr
zeug€-i¡be++est¡enmæge¡
€ 16 Âbs, 2 Pel Reslement

1,07
200-

1.07
1=09

\ê+un+einige+ ¿¡

Littering
S 19 Abs--l-+4 Pol Reqlement

100.--

gerten Gemeingebrauch der Allmend sowie zur Durchführung von Veran-
staltungen.

20 Abs. I i.V.m. 52 Abs. I lit. z Pol lement

von Bewilligungsauflagen für den gestei-tø+s+tissegeg€+1.08
uo r00.-

20&-

Burc¡+ch+ung Durchführen von Veranstaltungen, Umzugen und De-
monstrationen ohne Bewilligung
S 20 Abs. 1 Pol Reqlement

1.09
1,11

300.--
450-

@Betteln
Q 23 Abs. I Pol Reolement

l.l0
1-12

100.--

Campieren und Aufstellen von Zelten und Wohnwagen ohne Bewilligung.
S 24 Abs. 1 Pol Reqlement

1.11
4Jg 200.:

S 3 Abs, 1' S 4 Abs, 3' $ 4 Âbs, I Vererdnung für Fahrende in tiestal ESt
700=1€

1,14
2€O-

t¡erstes€€€gen4¡e M issachten der Ben ützu n gsord n u n gen der öffe ntli-
chen Sport-, Schul- und Freizeitanlagen.
Q 25 Abs. 1 Pol Reolement

1.12
lJ6 100.--

Unterlassen der Beseitigung der Gefahr auf Privatgrund nach be-
hördlicher Ermahnung
I26 Abs. I Pol Reqlement

1.13
300.--

Unterlassung der Herstellung der Ordnung auf Privatgrund naeh Aufferde

@
@
Unterlassen der Beseitigung der Unordnung auf Privatgrund nach
behördlicher Ermahnung
S 26 Abs. 2 Pol Reqlement

1.14

100.-
20s-

ESt+0€,13
1,17 l€o-

Vererdn une betreffend TaxistandelåEe ES t 700. 1 4
++8 {€0-

1. Offentliche Ordnung, Allmend und öffentliches Eigentum
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Stërung Stören der Nachtruhe
S 28 Abs. 1 + 2 Pol Reqlement

3002.01
4€CI-

Störcn der Sonntagsruhe
S 29 Pol Reqlement

100.--2.02

2.03
2æ

Durchführen lärmverursachender geì'verbliêhe Tätigkeiten ausserhal b
der erlaubten Zeiten
I30 Abs. 1 und 2 Pol Reolement

300.--

Ðurehführen lärmverursaehender privater Tåtigkeiten ausserhalþ der er
{aubten-Zeite+
E 3g Abs: 2 Pel R€qle

2S3 45€-

\bfl¡endung Ve rwenden von Lautsprecheranlagen, Megaphonen und
anderen Verstärkeranlagen im Freien und in Fahrnisbauten ohne Bewilli-
gung
I31 Abs. 2 Pol Reqlement

2.05
244 100.--

150-

2.06
905

Abbrennen von Knallkörpern und Feuenryerk ohne Bewilligung
S 32 Abs. 1 Pol Reqlement

200.--
i50-

n von Himmelslaternen2.07 300.-
32 Abs.2 Pol

Verwendung Verwenden ven himmelwärts geriehteten tiehtquellen' ins
besendere ven Sky Beamern und tasern im Aussenbereieh

W
Betreiben unzulässiger Lichtquellen oder Nichteinhalten der zulässi-
gen Betriebszeiten
S 33 Abs. l, 3-5, 7 Pol Reqlement

2€8

r00.-
250-

i€€-2€g Verstess eeeen die Weisuns über das Sehiessen arn Banntag

2. Schutz vor lmmissionen

Missachten des Feuerverbots
I35 Pol Reqlement

300.--3.01
3. Aufsicht über Wald und Flur

Ungenügendes Hal+ung Halten, Fthrung Führen oder Ceesfsichtig{¡ng
Beaufsichtigen des Hundes
S 39 Abs. 1 Pol Reolement

4.01
100.--

Ceeint+ri€htigt#g Beei nträc hti gen von Ku ltu rl and / Verletzung Verl etzen
des Naturschutzes
S 39 Abs. 2 Pol Reolement

200.--
1€O-

4.02

tørstessg€g€n4ie M issac hten de r Le i nen pf licht
S 40 Pol Reqlement

100.--
150-

4.03

Missachten des signalisierten Zutrittsverbots
$ 41 Abs. I + 2 Pol Reqlement

4.04 100.--

Missachten des Zutrittsverbots für potentiell gefährliche Hunde
$ 4l Abs. 3 Pol Reqfement

300.--
200=-

4.05

Missachten der Vorschriften über das Beseitigen von Hundekot
S 42 Abs. 1 + 2 Pol Reglement

100.*4.06

4. Hundehaltung

welehe den Verkehr auf öffentliehen Verkehrsfläehen behindern' treE
@

5J+
{€€-

5 M-a¡+o+A¡1¡¡nS€n
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B. Verstösse gegen $ 52 Abs. 2 Polizeireglement

Gemäss $ 44 Abs. 10 sind die Hundegebühren ausscñÍbssÍbh in einer Verordnung zu regeln, wes-
halb die Gebühren hier - als Anhang zum Polizeireglement - nicht aufzuführen sind.

Hundewesen
€eþr¡hrenr¡b€rsi€h+
UunOegebühr

ensenæiSung

Searbeitung€gebuh+
verspâtete€ins€h{€t
bung

Unler*ingufig-snd
eUe*+¡¡¡¡ung-en+l€ü-

çrm.issigsngeâ

Hufid-¡#ird-n€€h{€m
30i0ê-fieuifi4er
SteC++iestatgeh€lten

gsfide#i¡'FCi+þer€¡to
in einer anderen Ge
meinge¡¡e+gg€be
+¡¡+¿assenzefa+

wu{de
Ðienethunde der ¡\r
me+Pel¡zeisnd
eænasa€h*€rps

iåh+li€h

einmal¡g

e+€fial¡g

-einmalig

e¡nme¡¡g

einm€+ig

iäh+li€h

Cefr€*€ng
prel{und

Neuedaesung
pr€J{ußd
E,i^¡ .,^

Eetreg
êr+É+o+êe

êFtF30=00

EHF€O€o

Etrektiv€++ruf-
wan¿{ge+se-
n+r¡¡ate+¡af
çanr¿et¡S)

êF|F5oSO

Blindenführhunde jähdi€h

gen-ne
nahme des Hsn

Ceme*ungen

S+g+-gunC€ge-
bühr

tøn-CsnCege-
bi¡hr+€fFeit

ven+Sgebe+
¡e+re¡t{im
Ðiens+cktive
HunC$
ven-Cbg€be+
b€freit

Ve{gaþen

Naehweis muss erþraeht
werAen{S€pt#-eui{tungt
S€€tátigu€g4er-Ge-
meind€)

Naehweis muss erbraeht
¡#erd€+

mtrng-€ü€.eiÊer-v€n4€r
C¡ggeÊèesis€h€nfnvalt
denversi€heFung-aner-
k€fl ñte.n€ t¡ñd€nf r¡hrhrrfr ^
d€€€hule'#s€€-€+bïEe€h+
¡¡ve+c€+

1.51
1,17

Missachten der Fasnachtsverordnung (ESL 700.13)
S 52 Abs.2l¡t. b Pol Reqlement 100.--

1.52
1.14

Missachten der Verordnung für Fahrende in Liestal (ESL 700.16)
S 52 Abs.2lit. c Pol Reqlement

r00...
200-

, Allmend und öffentliches Ei entum1. Offentliche Ordnun
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Einwohnerrat der Stadt Liestal
Herr Stefan Fraefel, Präsident der
Spezialkommission Polizeireglement
Rathausstrasse 36
4410 Liestal

Liestal, 14. Oktober 2020

081 203/Bo
Polizeireglement der Stadt Liestal / Vorprüfung

Sehr geehrter Herr Fraefel

Mit E-Mail vom 17. September 2020 haben Sie uns den von der einwohnerrätlichen <Kommission

Gemeindeordnung und Reglemente> sowie der einwohnerrätlichen <Spezialkommission Polizeire-

glement> überarbeiteten Entwurf eines totalrevidierten Polizeireglements zur nochmaligen Vorprü-

fung unterbreitet. Wir haben den Entwurf, insbesondere die von den erwähnten Kommissionen

vorgenommenen Änderungen, auf ihre Übereinstimmung mit dem übergeordneten kantonalen

Recht, namentlich dem Gemeinde- und dem Polizeigesetz, geprüft, und können lhnen mitteilen,

dass wir mit dem vorliegenden Entwurf aus rechtlicher Sicht einverstanden sind, so dass wir lhnen

nach wie vor die Genehmigung des Reglements durch die Sicherheitsdirektion in Aussicht stellen

könnên. Der Entwurf weist eine klare Struktur sowie eine einheitliche Terminologie (einschliesslich

einer adressatengerechten, zeitgemässen Sprache) auf. Auch begrüssen wir die textlichen Präzt-

sierungen insbesondere bezúglich der Verfahrens- und Strafbestimmungen. Ausgehend davon

können wir uns nachfolgend auf einige wenige Hinweise beschränken.

Zu $ 5 {Sicherstelfunq der öffentlichen Ordnuns)

Wir begrüssen die Anpassung, wonach der Stadtrat lediglich nicht-hoheitliche polizeiliche Aufga-

ben an Dritte (also Private) äbertragen kann (Abs. 4). Was die mögliche Übertragung von gemein-

depolizeilichen Aufgaben an Dritte durch den Einwohnerrat anbelangt (Abs. 3), weisen wir noch-

mals darauf hin, dass aufgrund von $ 52 Abs. 1 des kantonalen Polizeigesetzes lediglich nicht-

hoheitliche polizeiliche Aufgaben an Private übertragen werden können. tm Übrigen rufen wir in

Erinnerung, dass es nicht üblich ist, das Gemeindeparlament mit Voflzugsaufgaben zu betrauen.
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Ausgehend davon regen wir an, Abs. 4 sowie die bezügliche Kommentierung, wonach <<exklusiv>
der Einwohnerrat im Einzelfallentscheiden kann, <ob er hoheitliche Aufgaben (und wenn ja wel-
che) an Private auslagert oder nicht>, nochmals zu überdenken. Eine Reglementsbestimmung,
welche die Möglichkeit der <Auslagerung) von hoheitlichen gemeindepolizeilichen Aufgaben aus-
drücklich zulässt, könnte nur unter vorbehalt genehmigt werden.

Zu I 4 Abs. 3 (Kostener$atzì

Die Bemessung der Höhe des Kostenersatzes <nach dem Kostendeckungsprinzip> erscheint uns
in der vorliegeriden Fassung zu abstrakt und zu unbestimmt. Der bezüglíchen Kommentierung
entnehmen wir, dass es hier darum geht, die effektiven externen oder internen Kosten für be-
stimmte Verrichtungen weiter zu verrechnen, was nicht zu beanstanden ist. lm lnteresse der
Rechtssicherheit würden wir es begrüssen, wenn dies ausdrücklich aus dem Reglementstext her-
vorgehen würde.

Zu Q 15 Abs. 2lschiesswesen und Waff,en)
Wir machen Sie ganz generell darauf aufmerksam, dass auf pauschafe Ven¡veisungen auf überge-
ordnetes materielles Recht (von Bund und Kanton), das ohnehin gilt, grundsätzlich verzichtet wer-
den sollte, zumal solche Venrveisungen keinerlei normative Bedeutung haben. Venreisungen kön-
nen demgegenüber sinnvoll sein und die Verständlichkeit eines Erlasstextes verbessern, wenn irn
Reglement zum Ausdruck gebracht werden soll, auf welche (sachverwandten) übergeordneten
Bestimmungen sich eine kommunale Regelung bezieht.

Gegen die Verweisung auf die Verordnung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation über Luftfahzeuge besonderer Kategoríen íst aus rech¡icher
Sicht nichts einzuwenden, zurnal damit zum Ausdruck gebracht wird, dass die Gemeinde auf den
Erlass kommunaler diesbezüglicher Bestimmungen verzichtet, ln diesem Zusammenhang weisen
wír Sie gerne darauf hin, dass die betreffenden Regelungen auf eídgenössischer Ebene in abseh-
barerZukunft ändern dürften, zumal per 1. Januar 2o21 auf europäischer Ebene neue Regelungen
in Kraft treten werden (vgl. https;l/www.bazl.admin.chlbazl/de/home/outzuwissen/çrohnen-und-
fluqmodelle/Eurooaeische Ðrohnenreoulierunq uebernommen.html; besucht am 14. oktober
202q.

Zur Genehmiqungsformel

Am Reglementsende wäre uns folgende Formulierung dienlich:
Von der Srbherhejfsdirektion des Kantons BaseËLan dschaft am [Datum] genehmigt.

Kathrin Schweízer, Regierungsrätin

Jlt
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Wir hoffen, lhnen mit diesen kunen Ausführungen dienen zu können und danken lhnen für díe

Gelegenheit zur Vorprüfung.

Mit freundlichen Grrissen

z €ti--
/

lic. iur. René Bolliger

lic. iur. Daniel Roth
Leiter Rechtsdienst

Kopie z,K.:
Stadtrat Liestal, Rathausstrasse 36, 4410 Liestal
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